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1. Einleitung 

Der Fachbereich Europa ist um die Beantwortung mehrerer Fragen im Zusammenhang mit der 
der EU-Lastenteilungsverordnung (auch EU-Klimaschutzverordnung; engl. Effort Sharing Regula-
tion, im Folgenden kurz: ESR)1 gebeten worden.  

Die ESR erlegt den Mitgliedstaaten für bestimmte Wirtschaftszweige im Zeitraum von 2021 bis 
2030 verbindliche jährliche Zielvorgaben zur Senkung von Treibhausgasemissionen2 auf. Wie die 
Mitgliedstaaten diese Reduktionsziele erreichen, liegt dabei weitgehend in ihrem Ermessen.3 

Nachfolgend wird zunächst ein Überblick über die ESR gegeben (Ziff. 2). Auf dieser Grundlage 
wird auf die vom Auftraggeber aufgeworfenen Fragestellungen in den Bereichen Kontrolle der 
nationalen Treibhausgasminderungsziele (Ziff. 3), Ankauf von Emissionszuweisungen anderer 
Mitgliedstaaten (Ziff. 4.) und Konsequenzen bei Nichteinhaltung der Reduktionsziele eingegan-
gen (Ziff. 5.)  

Dieser Sachstand beschränkt sich auf eine die Analyse des Unionsrechts. Das heißt, dass nationa-
les Recht bzw. nationale Praktiken oder etwaige bilaterale, nicht im Unionsrecht zu verortende 
Absprachen zwischen den Mitgliedstaaten von vornherein nicht Gegenstand der Begutachtung 
sind. Angesichts des begrenzten Zeitrahmens für die Erstellung dieses Sachstands wird kein An-
spruch auf eine erschöpfende Darstellung und Analyse erhoben.  

2. Überblick über die EU-Lastenteilungsverordnung 

Nachfolgend wird zunächst ein knapper, nicht erschöpfender4 Überblick über die für die Auf-
tragsbearbeitung besonders relevanten Regelungen der ESR gegeben. 

                                     

1 Verordnung (EU) 2018/842 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. Mai 2018 zur Festlegung ver-
bindlicher nationaler Jahresziele für die Reduzierung der Treibhausgasemissionen im Zeitraum 2021 bis 2030 
als Beitrag zu Klimaschutzmaßnahmen zwecks Erfüllung der Verpflichtungen aus dem Übereinkommen von 
Paris sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 525/2013, ABl. L 156, 19. Juni 2018, S. 26 (konsolidierte 
Fassung v. 16. Mai 2023). 

2 Dies sind gemäß Art. 3 Nr. 1 ESR „bestimmte und in Tonnen CO2-Äquivalent ausgedrückte Emissionen von 
Kohlendioxid (CO2), Methan (CH4), Stickoxid (N2O), teilhalogenierten Fluorkohlenwasserstoffen (HFKW), per-
fluorierten Kohlenwasserstoffen (FKW), Stickstofftrifluorid (NF3) und Schwefelhexafluorid (SF6) gemäß der 
Verordnung (EU) Nr. 525/2013, die in den Geltungsbereich der vorliegenden Verordnung fallen“. 

3 Vgl. Wissenschaftliche Dienste des Deutschen Bundestages und Fachbereich Europa, Ausarbeitung, Adressaten 
der Verordnung (EU) 2018/842 und der Entscheidung 406/2009/EG, Rechtspflichten von Mitgliedstaaten und 
Unternehmen?, PE 6 - 3000 - 148/18, WD 7 - 3000 - 223/18, 18. Oktober 2018, S. 6. 

4 Es erfolgt u.a. keine Darstellung der Regelungen zur Sicherheitsreserve aus Art. 11 ESR und zur ESR-Überprü-
fung gemäß Art. 15 ESR. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32018R0842
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:02018R0842-20230516
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:02018R0842-20230516
https://www.bundestag.de/resource/blob/583050/d1d0447428ece2f1e5f7dedf87cfc7ae/WD-7-223-18-PE-6148-18-pdf.pdf
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2.1. Gegenstand und Anwendungsbereich 

Gemäß Art. 1 ESR legt die Verordnung für den Zeitraum 2021 bis 2030 jährliche, für die Mitglied-
staaten verbindliche Zielvorgaben zur Senkung Treibhausemissionen fest und enthält Vorschrif-
ten zur Festlegung der jährlichen Emissionszuweisungen (engl. annual emission allocations, 
AEA), also die für jedes Jahr maximal zulässigen Treibhausgasemissionen (Art. 3 Nr. 2 ESR), so-
wie über die Bewertung der Fortschritte der Mitgliedstaaten bei der Erfüllung ihrer Mindestver-
pflichtungen.  

Der Anwendungsbereich der ESR beschränkt sich grundsätzlich auf Wirtschaftszweige, die nicht 
dem EU-Emissionshandelssystem (EU-EHS)5 und nicht der Verordnung über die Emissionen und 
den Abbau von Treibhausgasen aus Landnutzung, Landnutzungsänderungen und Forstwirt-
schaft6 unterfallen. Diese sog. Nicht-EU-EHS-Sektoren umfassen Energie, Industrieprozesse und 
Produktverwendung, Landwirtschaft und Abfall (vgl. im Einzelnen Art. 2 ESR).  

2.2. Reduktionsverpflichtungen der Mitgliedstaaten und Flexibilitätsoptionen  

Nach Art. 4 Abs. 1 ESR ist jeder Mitgliedstaat verpflichtet, seine Treibhausgasemissionen im 
Jahr 2030 im Vergleich zum Jahr 2005 zumindest um den Prozentsatz zu begrenzen, der für ihn 
in Spalte 2 des Anhangs I zur ESR auf Basis seiner gemäß Art. 4 Abs. 3 bestimmten Treibhaus-
gasemissionen festgelegt ist.  

Die ESR wurde im April 2023 als Teil des Fit-for 55-Pakets7 u.a. dahingehend reformiert, dass das 
in der ESR ausgegebene Gesamtminderungsziel der Mitgliedstaaten von − 30% auf − 40 % gegen-
über dem Jahr 2005 angehoben wurde, um der im sog. Europäischen Klimagesetz8 verankerten 

                                     

5 Dieses wurde mit der Richtlinie 2003/87/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Oktober 2003 
über ein System für den Handel mit Treibhausgasemissionszertifikaten in der Union und zur Änderung der 
Richtlinie 96/61/EG des Rates (ABl. L 275, 25. Oktober 2003, S. 32 (konsolidierte Fassung v. 1. März 2024)) ein-
gerichtet. 

6 Vgl. Verordnung (EU) 2018/841 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. Mai 2018 über die Einbe-
ziehung der Emissionen und des Abbaus von Treibhausgasen aus Landnutzung, Landnutzungsänderungen und 
Forstwirtschaft in den Rahmen für die Klima- und Energiepolitik bis 2030 und zur Änderung der Verordnung 
(EU) Nr. 525/2013 und des Beschlusses Nr. 529/2013/EU, ABl. L 156, 19. Juni 2018, S. 1 (konsolidierte Fassung 
v. 11. Mai 2023). 

7 Vgl. hierzu etwa: Europäischer Rat/Rat, „Fit für 55“. 

8 Verordnung (EU) 2021/1119 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. Juni 2021 zur Schaffung des 
Rahmens für die Verwirklichung der Klimaneutralität und zur Änderung der Verordnungen (EG) Nr. 401/2009 
und (EU) 2018/1999 („Europäisches Klimagesetz“), ABl. L 243, 9. Juli 2021, S. 1. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32003L0087
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:02003L0087-20240301
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.156.01.0001.01.DEU
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:02018R0841-20230511
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:02018R0841-20230511
https://www.consilium.europa.eu/de/policies/green-deal/fit-for-55/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex:32021R1119
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Verpflichtung der EU aus dem Europäischen Grünen Deal gerecht zu werden, die EU-Treibhaus-
gasemissionen bis 2030 um mindestens 55% zu reduzieren.9 Die bezüglich der Nicht-EU-EHS-
Sektoren für die Mitgliedstaaten insgesamt angestrebte Emissionsminderung wird auf die einzel-
nen Mitgliedstaaten anhand des relativen Bruttoinlandsprodukts (BIP) pro Kopf verteilt.10 Für 
Deutschland ist auf dieser Grundlage in Spalte 2 des Anhangs I für 2030 ein Minderungsziel von 
− 50 % gegenüber 2005 vorgeschrieben.  

Wie sich aus Art. 4 Abs. 2, 3 ESR ergibt, müssen die Mitgliedstaaten bis 2030 einem linearen 
Minderungspfad folgen, d.h. ihre Emissionen jährlich um die gleiche Menge verringern, wobei 
die pro Mitgliedstaat und pro Jahr zulässigen Jahreshöchstmengen (also die AEA) in einem 
Durchführungsbeschluss der Kommission festgelegt werden.11 Aktuell gilt der Durchführungsbe-
schluss (EU) 2020/212612 in der durch den Durchführungsbeschluss (EU) 2023/1319 vom 
29. Juni 202313 geänderten Fassung. In Anhang II des Durchführungsbeschlusses sind für die 
Jahre 2021 bis 2025 die jährlichen Emissionszuweisungen in Tonnen CO2-Äquivalent für die Mit-
gliedstaaten aufgelistet.14 Für Deutschland sind für das Jahr 2024 370.518. 122 und für das 
Jahr 2025 349.163.918 in Tonnen CO2-Äquivalent vorgesehen.15 

                                     

9 Vgl. Erwägungsgründe (ErwG) 6 ff. Verordnung (EU) 2023/857 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
19. April 2023 zur Änderung der Verordnung (EU) 2018/842 zur Festlegung verbindlicher nationaler Jahresziele 
für die Reduzierung der Treibhausgasemissionen im Zeitraum 2021 bis 2030 als Beitrag zu Klimaschutzmaßnah-
men zwecks Erfüllung der Verpflichtungen aus dem Übereinkommen von Paris sowie zur Änderung der Verord-
nung (EU) 2018/1999, ABl. L 111, 26. April 2023, S. 1. Vgl. für einen Überblick über das Änderungsvorhaben: 
EPRS, Revising the Effort-sharing Regulation for 2021-2030: 'Fit for 55' package, PE 698.812, Mai 2023. 

10 Vgl. ErwG 2 ESR. 

11 Vgl. zum Erlassverfahren: Art. 4 Abs. 5, Art. 14 ESR. 

12 Durchführungsbeschluss (EU) 2020/2126 der Kommission vom 16. Dezember 2020 zur Festlegung der jährli-
chen Emissionszuweisungen an die Mitgliedstaaten für den Zeitraum 2021 bis 2030 gemäß der Verordnung (EU) 
2018/842 des Europäischen Parlaments und des Rates, ABl. L 426, 17. Dezember 2020, S. 58. 

13 Durchführungsbeschluss (EU) 2023/1319 der Kommission vom 28. Juni 2023 zur Änderung des Durchführungs-
beschlusses (EU) 2020/2126 zur Überarbeitung der jährlichen Emissionszuweisungen an die Mitgliedstaaten für 
den Zeitraum 2023 bis 2030, ABl. L 163, 29. Juni 2023, S. 9. 

14 Diese sind bereits gemäß Art. 10 ESR angepasst. Art. 10 Abs. 1 ESR sieht vor, dass die Kommission die AEA der 
einzelnen Mitgliedstaaten anpasst, um folgenden Entwicklungen Rechnung zu tragen: „a) Anpassungen der ge-
mäß Artikel 11 der Richtlinie 2003/87/EG vergebenen Anzahl EU-EHS-Zertifikate, die sich aus einer Änderung 
der unter die Richtlinie fallenden Quellen ergeben haben, in Übereinstimmung mit den gemäß dieser Richtlinie 
erlassenen Beschlüssen der Kommission über die endgültige Genehmigung der nationalen Zuweisungspläne für 
den Zeitraum 2008 bis 2012, b) Anpassungen der gemäß den Artikeln 24 und 24a der Richtlinie 2003/87/EG 
vergebenen Anzahl EU-EHS-Zertifikate bzw. Gutschriften für Treibhausgasemissionsreduktionen in einem Mit-
gliedstaat und c) Anpassungen der Anzahl EU-EHS-Zertifikate für Treibhausgasemissionen aus Anlagen, die 
gemäß Artikel 27 der Richtlinie 2003/87/EG aus dem EU-EHS ausgeschlossen sind, für die Zeit des Ausschlus-
ses“. Vgl. auch Anhang IV ESR. 

15 Vgl. die konsolidierte Fassung des Durchführungsbeschlusses (EU) 2020/2126 v. 19. Juli 2023. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex:32023R0857
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_BRI(2021)698812
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32020D2126
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex:32023D1319
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:02020D2126-20230719
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Hinsichtlich der Einhaltung der AEA eröffnet die ESR den Mitgliedstaaten aber einige Flexibili-
tätsregelungen.  

So ermöglicht Art. 6 ESR den in Anhang II ESR aufgeführten, mit überdurchschnittlichen Minde-
rungszielen und -kosten belasteten neun Mitgliedstaaten die Option, eine begrenzte Menge an 
EU-EHS-Zertifikaten für die Kompensation von Emissionen in den Lastenteilungssektoren zu ver-
wenden.16 Deutschland fällt nicht unter diese Sonderregelung.17 Als Anreiz für weitere Maßnah-
men im Landnutzungssektor können alle Mitgliedstaaten im Zeitraum 2021-2030 gemäß Art. 7 
i.V.m. Anhang III zudem Gutschriften im Umfang von insgesamt 262,2 Mio. Tonnen nutzen, so-
fern dies notwendig ist, um ihre nationalen Ziele zu erreichen, wobei Mitgliedstaaten mit einem 
größeren Anteil an landwirtschaftlichen Emissionen in größerem Umfang hiervon Gebrauch ma-
chen können.18 Zudem ermöglicht es Art. 5 Abs. 1, Abs. 2 ESR in Jahren, in denen Emissionen 
über der jährlichen Obergrenze liegen, einen begrenzten Anteil der Zuweisungen für das folgende 
Jahr vorwegzunehmen. Darüber hinaus können Mitgliedstaaten gemäß Art. 5 Abs. 3 ESR nicht 
ausgeschöpfte AEA bis zu bestimmten Übertragungsgrenzwerten auf das Folgejahre übertragen.  

2.3. Insbesondere: Erwerb von Emissionszuweisungen als Flexibilitätsoption 

Für die vom Auftraggeber aufgeworfenen Fragen besonders relevant ist die durch Art. 5 Abs. 4 ff. 
ESR eröffnete Flexibilitätsoption. Nach Maßgabe dieser Regelungen kann ein Mitgliedstaat, der 
durch seine nationalen Maßnahmen keine ausreichende Emissionsreduzierung erreicht hat, 
Emissionszuweisungen (also AEA) anderer Mitgliedstaaten, die ihre Emissionszuweisungen 
nicht ausreizen, erwerben.19 Dieser Vorgang wird auch als Erwerb von „Emissionszertifikaten“, 
„ESR-Berechtigungen“ oder „ESR-Zertifikaten“ bezeichnet.20 

Im Einzelnen legt die ESR hierzu folgende Rahmenbedingungen fest:  

Art. 5 Abs. 4 ESR bestimmt, dass ein Mitgliedstaat für die Jahre 2021 bis 2025 bis zu 10 % und 
für die Jahre 2026 bis 2030 bis zu 15 % seiner jährlichen Emissionszuweisung für ein bestimmtes 
Jahr an einen anderen Mitgliedstaat übertragen kann. Der Empfängermitgliedstaat kann diese 

                                     

16 Siehe im Einzelnen Art. 6 i.V.m. Anhang II ESR sowie die Darstellung: Kommission, Lastenteilung 2021-2030: 
Ziele und Flexibilitäten. 

17 Nach Anhang II gilt die Sonderregelung für Belgien, Dänemark, Finnland, Irland, Luxemburg, Malta, die Nieder-
lande, Österreich und Schweden. Darüber hinaus können auch Island und Norwegen, die die ESR übernehmen, 
von der Regelung profitieren, vgl. Kommission, Lastenteilung 2021-2030: Ziele und Flexibilitäten. 

18 Vgl. Kommission, Lastenteilung 2021-2030: Ziele und Flexibilitäten. 

19 Vgl. zu der Frage, ob für die Mitgliedstaaten die Möglichkeit besteht, die Kosten eines solchen Erwerbs zusätzli-
cher Emissionszuweisungen auf Unternehmen abzuwälzen, welche für den Emissionsausstoß (unmittelbar) ver-
antwortlich sind: Wissenschaftliche Dienste des Deutschen Bundestages und Fachbereich Europa, Ausarbei-
tung, Adressaten der Verordnung (EU) 2018/842 und der Entscheidung 406/2009/EG, Rechtspflichten von Mit-
gliedstaaten und Unternehmen?, PE 6 - 3000 - 148/18, WD 7 - 3000 - 223/18, 18. Oktober 2018, S. 5 ff. 

20 Vgl. nur Kurmayer, Teure Lücke? Deutschland wird EU-Klimaziele deutlich verfehlen, Euractiv, 22. August 
2023; BT-Plenarprotokoll 20/162, S. 20843D-20844A. 

https://climate.ec.europa.eu/eu-action/effort-sharing-member-states-emission-targets/effort-sharing-2021-2030-targets-and-flexibilities_de
https://climate.ec.europa.eu/eu-action/effort-sharing-member-states-emission-targets/effort-sharing-2021-2030-targets-and-flexibilities_de
https://climate.ec.europa.eu/eu-action/effort-sharing-member-states-emission-targets/effort-sharing-2021-2030-targets-and-flexibilities_de
https://climate.ec.europa.eu/eu-action/effort-sharing-member-states-emission-targets/effort-sharing-2021-2030-targets-and-flexibilities_de
https://www.bundestag.de/resource/blob/583050/d1d0447428ece2f1e5f7dedf87cfc7ae/WD-7-223-18-PE-6148-18-pdf.pdf
https://www.euractiv.de/section/energie-und-umwelt/news/teure-luecke-deutschland-wird-eu-klimaziele-deutlich-verfehlen/
https://www.euractiv.de/section/energie-und-umwelt/news/teure-luecke-deutschland-wird-eu-klimaziele-deutlich-verfehlen/
https://dip.bundestag.de/vorgang/zukauf-von-emissionszertifikaten-im-rahmen-der-eu-lastenteilungsverordnung-bis-2030/310674?f.deskriptor=Klimaschutz&rows=25&pos=14&ctx=d
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Menge dann zur Einhaltung seiner Reduktionspflicht für das betreffende Jahr oder für spätere 
Jahre des Zeitraums bis 2030 verwenden („Ex-ante-Übertragung“).  

Art. 5 Abs. 5 ESR sieht vor, dass ein Mitgliedstaat, dessen geprüfte Treibhausgasemissionen in 
einem bestimmten Jahr unter seiner AEA für dieses Jahr liegen, den überschüssigen Teil an an-
dere Mitgliedstaaten übertragen kann. Auch dann kann der Empfängermitgliedstaat diese Menge 
zwecks Einhaltung seiner Reduktionspflicht für das betreffende Jahr oder für spätere Jahre des 
Zeitraums bis 2030 nutzen („Übertragung nach Berechnung der AEA-Ausschöpfung“). 

Nach Art. 5 Abs. 5a ESR unterrichtet der jeweilige Mitgliedstaat vor jeder Übertragung von AEA 
den Ausschuss für Klimaänderung21 in elektronischer Form von seiner Absicht, einen Teil seiner 
AEA für ein bestimmtes Jahr zu übertragen. 

In Art. 5 Abs. 6 ESR heißt es, dass die Mitgliedstaaten die durch die Übertragung von AEA erziel-
ten Einnahmen oder deren finanziellen Gegenwert für die Bekämpfung des Klimawandels in der 
Union oder in Drittländern verwenden sollten und ferner, dass die Mitgliedstaaten die Kommis-
sion über alle Maßnahmen unterrichten, die gemäß diesem Absatz ergriffen werden, und dass sie 
diese Informationen in leicht zugänglicher Form veröffentlichen. 

Nach Art. 5 Abs. 7 ESR kann jede Übertragung von AEA das Ergebnis eines Projekts oder Pro-
gramms zur Minderung von Treibhausgasemissionen sein, das im verkaufenden Mitgliedstaat 
durchgeführt und vom Empfängermitgliedstaat vergütet wird, sofern keine Doppelzählungen er-
folgen und die Rückverfolgbarkeit gewährleistet ist. 

Nach Art. 5 Abs. 8 ESR können die Mitgliedstaaten Projektgutschriften, die gemäß Artikel 24a 
Abs. 1 der Richtlinie 2003/87/EG22 vergeben wurden, unbegrenzt zwecks Einhaltung ihrer Ver-
pflichtungen nutzen, sofern keine Doppelzählungen erfolgen.  

Darüber hinaus finden sich in der Delegierten Verordnung (EU) 2019/112223 Regelungen zur 
Übertragung von AEA zwischen den Mitgliedstaaten. Hintergrund ist, dass im sog. Unionsregister 
Erfüllungskonten der Mitgliedstaaten eingerichtet wurden (sog. ESR-Erfüllungskonten), in denen 

                                     

21 Dieser wurde durch die sog. EU-Governance-VO eingerichtet (Verordnung (EU) 2018/1999 des Europäischen 
parlaments und des Rates vom 11. Dezember 2018 über das Governance-System für die Energieunion und für 
den Klimaschutz, zur Änderung der Verordnungen (EG) Nr. 663/2009 und (EG) Nr. 715/2009 des Europäischen 
Parlaments und des Rates, der Richtlinien 94/22/EG, 98/70/EG, 2009/31/EG, 2009/73,/EG, 2010/31/EU, 
2012/27/EU und 2013/30/EU des Europäischen Parlaments und des Rates, der Richtlinien 2009/119/EG und 
(EU) 2015/652 des Rates und zur Aufhebung der Verordnung (EU) Nr. 525/2013 des Europäischen Parlaments 
und des Rates, ABl. L 328, 21. Dezember 2018, S. 1 (konsolidierte Fassung v. 20. November 2023)). 

22 Richtlinie 2003/87/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Oktober 2003 über ein System für 
den Handel mit Treibhausgasemissionszertifikaten in der Union und zur Änderung der Richtlinie 96/61/EG des 
Rates, ABl. L 275, 25. Oktober 2003, S. 32 (konsolidierte Fassung v. 1. März 2024). In diesem Artikel sind har-
monisierte Vorschriften für Projekte zur Emissionsminderung niedergelegt.  

23 Delegierte Verordnung (EU) 2019/1122 der Kommission vom 12. März 2019 zur Ergänzung der Richtlinie 
2003/87/EG des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf die Funktionsweise des Unionsregis-
ters, ABl. L 177 vom 2. Juli 2019, S. 3 (konsolidierte Fassung v. 30. Dezember 2023). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32018R1999
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:02018R1999-20231120
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32003L0087
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:02003L0087-20240301
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32019R1122
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:02019R1122-20231230
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die Einheiten der jährlichen Emissionszuweisung zentral geführt werden.24 Die Verordnung ent-
hält u.a. Bestimmungen, um im Einklang mit Art. 12 Abs. 1 ESR zu gewährleisten, dass Transak-
tionen i.S.v. Art. 5 ESR auf den ESR-Erfüllungskonten genau verbucht werden.25 

Darüber hinausgehende unionsrechtliche Regelungen, insbesondere zum Preis von EAE sind − 
auf der Grundlage der binnen kurzer Frist durchgeführten Analyse − nicht ersichtlich.  

In ErwG 20 ESR heißt es allgemein:  

  „[Die Mitgliedstaaten] sollten zudem einen Teil ihrer jährlichen Emissionszuweisung an an-
dere Mitgliedstaaten übertragen können. Die Transparenz derartiger Übertragungen sollten 
sichergestellt werden und sie sollten in einer für beide Seiten annehmbaren Weise durchge-
führt werden, auch durch Versteigerung, über als Agentur agierende Zwischenhändler oder 
in Form bilateraler Vereinbarungen. Jede derartige Übertragung könnte das Ergebnis eines 
Projekts oder Programms zur Minderung von Treibhausgasemissionen sein, das im verkaufen-
den Mitgliedstaat durchgeführt und vom Empfängermitgliedstaat vergütet wird. Außerdem 
sollten die Mitgliedstaaten die Einrichtung öffentlich-privater Partnerschaften für Projekte ge-
mäß Artikel 24a Absatz 1 der Richtlinie 2003/87/EG anregen können.“26 

2.4. Ausblick: neues Emissionshandelssystem Anwendungsbereich der ESR 

Lediglich der Vollständigkeit halber wird darauf hingewiesen, dass innerhalb des Anwendungs-
bereichs der ESR in Ergänzung zum jetzigen EU-EHS ein neues Emissionshandelssystem (EU-
EHS 2) für den Verbrauch fossiler Energien u.a. in den Bereichen Gebäude und Straßenverkehr 
eingeführt wird, das nach einer dreijährigen Vorbereitungsphase ab dem Jahr 2027 startet und 
das den Mitgliedstaaten helfen soll, ihre ESR-Verpflichtungen zu erfüllen. Auf dieses Vorhaben 
wird im Rahmen dieses Sachstands nicht näher eingegangen.27  

                                     

24 Vgl. ErwG 5 ff. Delegierte Verordnung (EU) 2019/1124 der Kommission vom 13. März 2019 zur Änderung der 
Delegierten Verordnung (EU) 2019/1122 im Hinblick auf die Funktionsweise des Unionsregisters gemäß der 
Verordnung (EU) 2018/842 des Europäischen Parlaments und des Rates, ABl. L 177, 2. Juli 2019, S. 66. Diese 
Verordnung beruht auf der der Kommission in Art. 12, 13 ESR übertragenen Befugnis, delegierte Rechtsakte zur 
Ergänzung der ESR in verschiedenen Bereichen, u.a. hinsichtlich der Flexibilitätsmöglichkeiten zu erlassen. 

25 Vgl. Art. 59l und Art. 59m Delegierte Verordnung (EU) 2019/1122. Zu beachten ist, dass die im derzeit gelten-
den Art. 59l Delegierte Verordnung (EU) 2019/1122 niedergelegten Maximalprozentwerte von 5% im Zeitraum 
2021-2025 und 10% im Zeitraum 2026-2030 offenbar noch denen aus Art. 5 Abs. 4 ESR a.F. entsprechen. 

26 Hervorhebungen hinzugefügt. 

27 Siehe dazu: Kommission, ETS2 : buildings, road transport and additional sectors; Wissenschaftliche Dienste des 
Deutschen Bundestages, Dokumentation, Titel: Neuer EU-Emissionshandel für Gebäude und Straßenverkehr 
Untertitel: Zum geplanten EU-ETS II und den Auswirkungen auf das nationale Emissionshandelssystem Neuer 
EU-Emissionshandel für Gebäude und Straßenverkehr, Zum geplanten EU-ETS II und den Auswirkungen auf 
das nationale Emissionshandelssystem, WD 8 - 3000 - 001/23, 26. Januar 2023; Umweltbundesamt, Einführung 
eines Emissionshandelssystems für Gebäude, Straßenverkehr und zusätzliche Sektoren in der EU, Stand Juli 
2023 und schon: Ariadne Report, Ein fairer und solidarischer EU-Emissionshandel für Gebäude und Straßenver-
kehr, 17. Juni 2022. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32019R1124&qid=1689643533486
https://climate.ec.europa.eu/eu-action/eu-emissions-trading-system-eu-ets/ets2-buildings-road-transport-and-additional-sectors_en
https://www.bundestag.de/resource/blob/935752/11ab46422ea31a5a3195319d5fa05f4d/WD-8-001-23-pdf-data.pdf
https://www.umweltbundesamt.de/publikationen/einfuehrung-eines-emissionshandelssystems-fuer
https://www.umweltbundesamt.de/publikationen/einfuehrung-eines-emissionshandelssystems-fuer
https://ariadneprojekt.de/publikation/report-ein-fairer-und-solidarischer-eu-emissionshandel-fur-gebaude-und-strassenverkehr/
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3. Kontrolle der ESR-Zielerreichung und aktuelle Projektion für Deutschland 

3.1. Kontrolle der Zielerreichung nach der ESR  

Der Auftraggeber möchte wissen, wie nach der ESR die Kontrolle der Zielerreichung der jeweili-
gen Mitgliedstaaten erfolgt und welche Abrechnungszeiträume es gibt. 

Neben der Transparenz, die über die ESR-Erfüllungskonten hergestellt wird (s. Ziff. 2.3.), gilt in-
soweit Folgendes:  

Nach Art. 8 Abs. 1 UAbs. 1 ESR i.V.m. Art. 29 Abs. 5 Buchst. b Alt. 1 EU-Governance-VO28 be-
wertet die Kommission jährlich die Fortschritte der Mitgliedstaaten bei der Erreichung der ESR-
Ziele und legt hierüber ebenfalls jährlich gemäß Art. 29 Abs. 7 EU-Governance-VO einen Bericht 
vor. Die Mitgliedstaaten treffen entsprechende Berichtspflichten.29 Falls die Kommission fest-
stellt, dass ein Mitgliedstaat auch nach Ausschöpfung der Flexibilitätsmöglichkeiten aus Art. 5 
bis 7 ESR (s. Ziff. 2.2., 2.3.) keine ausreichenden Fortschritte bei der Erfüllung seiner Verpflich-
tungen nach Art. 4 ESR (s. Ziff. 2.2.) erzielt, muss dieser Mitgliedstaat der Kommission innerhalb 
von drei Monaten einen Plan für Abhilfemaßnahmen vorlegen. Dessen Inhalt, Erstellung und 
Veröffentlichung sowie seine Bewertung und Stellungnahmemöglichkeiten der Kommission sind 
in Art. 8 näher geregelt. Art. 8 Abs. 3 Satz 2 ESR bestimmt, dass der betreffende Mitgliedstaat der 
Stellungnahme der Kommission umfassend Rechnung trägt und dass er seinen Plan für Abhilfe-
maßnahmen entsprechend überarbeiten kann. Sofern der betroffene Mitgliedstaat einem Stand-
punkt der Kommission oder einem wesentlichen Teil davon nicht Rechnung trägt, hat er dies ge-
mäß Art. 8 Abs. 3 Satz 3 ESR der Kommission gegenüber zu begründen. 

Eine umfassende Überprüfung der Emissionsberichte der Mitgliedstaaten sowie eine formellere 
Compliance-Kontrolle erfolgt alle fünf Jahre.30 Art. 9 Abs. 1 ESR bestimmt insoweit, dass wenn 

                                     

28 Verordnung (EU) 2018/1999 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Dezember 2018 über das 
Governance-System für die Energieunion und für den Klimaschutz, zur Änderung der Verordnungen (EG) Nr. 
663/2009 und (EG) Nr. 715/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates, der Richtlinien 94/22/EG, 
98/70/EG, 2009/31/EG, 2009/73,/EG, 2010/31/EU, 2012/27/EU und 2013/30/EU des Europäischen Parlaments 
und des Rates, der Richtlinien 2009/119/EG und (EU) 2015/652 des Rates und zur Aufhebung der Verordnung 
(EU) Nr. 525/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates, ABl. L 328, 21. Dezember 2018, S. 1 (konsoli-
dierte Fassung v. 20. November 2023). 

29 Vgl. hierzu und zur hohen Bedeutung korrekter Datenübermittlungen: Peeters/Athanasiadou, The continued 
effort sharing approach in EU climate law: Binding targets, challenging enforcement?, RECIEL 2020, S. 201 
(204 f). 

30 Vgl. Kommission, Lastenteilung 2021-2030: Ziele und Flexibilitäten, dazu, dass dieses längere Zeitintervall 
dazu dient, den Verwaltungsaufwand zu verringern und den potenziellen Beitrag des Landnutzungssektors 
(dessen Einhaltungszeitraum fünf Jahre beträgt) berücksichtigen zu können. Zudem erfolge eine Angleichung an 
den im Pariser Klimaabkommen vorgesehenen Fünfjahres-Überprüfungszyklus. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32018R1999
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:02018R1999-20231120
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:02018R1999-20231120
https://climate.ec.europa.eu/eu-action/effort-sharing-member-states-emission-targets/effort-sharing-2021-2030-targets-and-flexibilities_de
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die geprüften Treibhausgasemissionen eines Mitgliedstaats die AEA für ein bestimmtes Jahr in-
nerhalb des Zeitraums überschreiten,31 in den Jahren 2027 und 2032 folgende Maßnahmen ge-
troffen werden: Das Defizit wird mit einem Faktor von 1,08 multipliziert und der Verpflichtung 
für das Folgejahr zugeschlagen und dem Mitgliedstaat wird vorübergehend untersagt, einen Teil 
seiner jährlichen Emissionszuweisung an einen anderen Mitgliedstaat zu übertragen, bis die Ein-
haltung der Vorgaben gemäß Artikel 4 gewährleistet ist.32 

3.2. Situation in Deutschland anhand der Projektion 2024 

Der Auftraggeber fragt, wie weit Deutschland seine Ziele nach der ESR bis 2030 verfehlt.  

Aufgrund des kurzen Bearbeitungszeitraums konnte zu dieser Frage keine umfassende Auswer-
tung der Quellen- und Datenlage erfolgen.  

Hingewiesen wird an dieser Stelle auf die vom Umweltbundesamt (UBA) im März 2024 veröf-
fentlichten „Treibhausgas-Projektionen 2024 – Ergebnisse kompakt“, nach denen eine ESR-Ge-
samtlücke von 126 Mio. Tonnen CO2-Aquivalenten eintreten könnte, wozu insbesondere die Sek-
toren Verkehr und Gebäude33 beitrügen. Hierin liege aber eine deutliche Verbesserung im ESR-
Bereich gegenüber dem Projektionsbericht 2023.34  

Der Parlamentarische Staatssekretär Michael Kellner wies in seiner Antwort auf die Frage des 
MdB Dr. Thomas Gebhart, wie viele Emissionszuweisungen die Bundesregierung nach der ESR 
gemäß der aktuellen Treibhausgasprojektionen zukaufen müsste, in der 162. Sitzung am 10. April 
2024 darauf hin, dass es sich bei der Veröffentlichung des UBA um eine Projektion der ESR-Ziel-
verfehlung handele, für die Annahmen getroffen werden müssten, u.a. zum zukünftigen Wirt-
schaftsgeschehen, Wirkungsberechnungen von Klimaschutzmaßnahmen sowie zur Nutzung zu-
lässiger Flexibilitätsmechanismen der ESR. Die Projektionen und die zugrunde liegenden Annah-
men würden jährlich aktualisiert, sodass sich der Zahlenwert in den kommenden Jahren weiter 
präzisieren werde. Zudem arbeite man an der weiteren Verringerung der ESR-Zielverfehlung.35 

                                     

31 Wobei hier die Flexibilitätsmechanismen aus Art. 5-7 ESR und die Regelungen in Art. 9 Abs. 2 ESR zu berück-
sichtigen sind. 

32 Vgl. dazu Peeters/Athanasiadou, The continued effort sharing approach in EU climate law: Binding targets, 
challenging enforcement?, RECIEL 2020, S. 201 (208 f.). 

33 Siehe dazu auch Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, Deutschland bei Klimazielen 2030 erst-
mals auf Kurs, Pressemitteilung v. 15. März 2024. 

34 UBA, Treibhausgas-Projektionen 2024 – Ergebnisse kompakt, März 2024, S. 9, sowie Abbildung 3 auf S. 10, die 
eine graphische Darstellung nach Jahren enthält. Demgegenüber war man Mitte 2023 offenbar noch von einer 
ESR-Gesamtlücke von 150 Mio. Tonnen CO2-Äquivalenten ausgegangen, vgl. Kurmayer, Teure Lücke? Deutsch-
land wird EU-Klimaziele deutlich verfehlen, Euractiv, 22. August 2023.  

35 BT-Plenarprotokoll 20/162, S. 20843D-20844A. 

https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Pressemitteilungen/2024/03/20240315-deutschland-bei-klimazielen-2030-erstmals-auf-kurs.html
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/11740/publikationen/thg-projektionen_2024_ergebnisse_kompakt.pdf
https://www.euractiv.de/section/energie-und-umwelt/news/teure-luecke-deutschland-wird-eu-klimaziele-deutlich-verfehlen/
https://dip.bundestag.de/vorgang/zukauf-von-emissionszertifikaten-im-rahmen-der-eu-lastenteilungsverordnung-bis-2030/310674?f.deskriptor=Klimaschutz&rows=25&pos=14&ctx=d
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4. Regelungsrahmen für den Erwerb von Emissionszuweisungen; insbesondere Preisbildung 

Der Auftraggeber möchte zudem wissen, welche Rahmenbedingungen für den Handel von AEA 
zwischen den Mitgliedstaaten gelten und insbesondere wie hoch die Kosten derzeit von verschie-
denen Akteurinnen und Akteuren auf welcher Berechnungsgrundlage geschätzt werden. 

Hierzu wird zunächst darauf verwiesen, dass etwaige nationale Vorgaben oder Politikziele36 so-
wie außerhalb des Unionsrechts zu verortende bilaterale Absprachen zwischen den Mitglied-
staaten nicht Gegenstand dieses Sachstands sind.  

Was die unionsrechtlichen Rahmenbedingungen für den Handel mit AEA angeht, wird auf die 
Ausführungen unter Ziff. 2.3., insbesondere darauf verwiesen, dass im Rahmen der hier nur mög-
lichen kursorischen Auswertung des Unionsrechts keine Vorgaben zur Preisbildung beim Ver-
kauf von AEA festgestellt werden konnten. Diese Analyse wird durch verschiedene öffentliche 
Aussagen aus der Politik bestätigt. Eine umfassende Auswertung etwaiger Expertinnen- und Ex-
pertenmeinungen zu den ökonomischen Parametern für die Preisbildung kann an dieser Stelle 
nicht erfolgen. 

So positionierte sich die damalige Bundesregierung bereits im Vorfeld von AEA-Ankäufen nach 
der Vorgängerregelung zur ESR, nämlich zur für den Zeitraum 2013 bis 2020 geltenden EU-Las-
tenteilungsentscheidung (Effort Sharing Decision, ESD)37, dahingehend, dass die Preise für Emis-
sionszuweisungen nicht bekannt seien.38 Unter der ESD glich Deutschland schließlich einen ku-
mulierten Emissionsfehlbetrag in den relevanten Wirtschaftszweigen gegenüber den gesetzten 
Zielen von rund 11,37 Mio. Tonnen CO2 -Äquivalenten im Jahr 2022 durch Ankauf von AEA 
zum Preis von 1 Euro netto pro Tonne CO2-Äquivalente aus.39 Dieser (niedrige) Preis wurde in 

                                     

36 Vgl. insofern etwa den Hinweis des Staatssekretärs Dr. Philipp Nimmermann vom 28. März 2024, darauf, dass 
der Koalitionsvertrag vorsehe „AEA-Ankäufe mit aller Kraft zu vermeiden“, Schriftliche Fragen mit den in der 
Woche vom 25. März 2024 eingegangenen Antworten der Bundesregierung, Vorabfassung BT-Dr. 20/10863, S. 7. 

37 Entscheidung Nr. 406/2009/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. April 2009 über die An-
strengungen der Mitgliedstaaten zur Reduktion ihrer Treibhausgasemissionen mit Blick auf die Erfüllung der 
Verpflichtungen der Gemeinschaft zur Reduktion der Treibhausgasemissionen bis 2020, ABl. L 140, 5. Juni 
2009, S. 136 (konsolidierte Fassung v. 1. Juli 2013). Vgl. etwa die überblicksartige Darstellung: Wissenschaftli-
che Dienste des Deutschen Bundestages und Fachbereich Europa, Ausarbeitung, Adressaten der Verordnung 
(EU) 2018/842 und der Entscheidung 406/2009/EG, Rechtspflichten von Mitgliedstaaten und Unternehmen?, PE 
6 - 3000 - 148/18, WD 7 - 3000 - 223/18, 18. Oktober 2018, S. 4. 

38 BT-Drs. 19/6176, S. 2 sowie BT-Drs. 19/4659, S. 2 sowie Fachbereich Europa, Sachstand, Zur Erreichung der 
EU-Emissionsreduktionsziele per 2020 und 2030 in den Sektoren der EU-Lastenteilung (EU Effort Sharing), PE 6 
- 3000 - 017/19, 25. Februar 2019, S. 7, dazu, dass im Vorfeld des Erwerbs keine Informationen zu den Kosten 
verfügbar waren. 

39 Vgl. Schriftliche Fragen mit den in der Woche vom 13. November 2023 eingegangenen Antworten der Bundesre-
gierung, BT Drs. 209409, 17. November 2023, S. 9.  

https://dserver.bundestag.de/btd/20/108/2010863.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:02009D0406-20130701
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:02009D0406-20130701
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:02009D0406-20130701
https://www.bundestag.de/resource/blob/583050/d1d0447428ece2f1e5f7dedf87cfc7ae/WD-7-223-18-PE-6148-18-pdf.pdf
https://www.bundestag.de/resource/blob/583050/d1d0447428ece2f1e5f7dedf87cfc7ae/WD-7-223-18-PE-6148-18-pdf.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/19/061/1906176.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/19/046/1904659.pdf
https://www.bundestag.de/resource/blob/636076/ebcd57f881592ae75f82faca911e25eb/PE-6-017-19-pdf-data.pdf
https://www.bundestag.de/resource/blob/636076/ebcd57f881592ae75f82faca911e25eb/PE-6-017-19-pdf-data.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/20/094/2009409.pdf
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der Presseberichterstattung darauf zurückgeführt, dass die meisten Länder zum damaligen Zeit-
punkt einen deutlichen AEA-Überschuss gehabt hätten.40 

In seiner schriftlichen Antwort auf die Frage des MdB Bernd Riexinger vom 13. November 2023 
führte Staatssekretär Dr. Philipp Nimmermann aus, dass − sofern AEA-Ankäufe erforderlich wer-
den sollten − die Kosten hierfür „heute nicht seriös vorausseh- und bezifferbar“ seien, da u.a. die 
Preisentwicklung für Ankäufe von AEA nicht absehbar sei, weil maßgebliche Daten wie z.B. 
Wirtschaftswachstum oder Treibhausgas-Emissionen in den relevanten Wirtschaftszweigen aller 
Mitgliedstaaten nur schwer voraussehbar wären.41 

In seiner schriftlichen Antwort vom 27. März 2024 auf die Frage des MdB Dr. Thomas Gebhart 
dazu, wie viele Emissionszertifikate bis ins Jahr 2030 zugekauft werden müssten und mit wel-
chen Kosten gerechnet werde, wiederholte Staatssekretär Dr. Philipp Nimmermann die Aussage, 
dass die Kosten für etwaige Zukäufe AEA noch nicht verlässlich bezifferbar seien, da die zukünf-
tige Preisentwicklung von AEA nicht bekannt bzw. nicht valide prognostizierbar sei.42 

In einem Presseartikel auf der Nachrichtenplattform Euractiv aus dem Jahr 2023 (und damit zu 
einem Zeitpunkt als man noch von einer größeren ESR-Gesamtlücke ausging) heißt es zwar, dass 
Kosten in Höhe von 30 Mrd. EUR entstehen könnten.43 Hierbei bezieht man sich aber auf im Er-
gebnis nicht konkrete Einschätzung von Jakob Graichen, Senior-Experte beim Öko-Institut, der 
zufolge zu erwarten sei, dass die AEA deutlich teurer würden als für den Zeitraum 2013 bis 2020, 
da die Ziele im Rahmen des Fit for 55-Pakets ehrgeiziger geworden seien (s. Ziff. 2.2.) und damit 
immer weniger Länder einen signifikanten AEA-Überschuss hätten. Es sei zu erwarten, „dass 
sich der Preis an dem bevorstehenden EU-Emissionshandel für Gebäude und Verkehr orientieren 
werde“, was „Preise von ‚mehr als 50 Euro pro Zertifikat, womöglich sogar mehrere Hundert 
Euro‘“ bedeuten würde. Letztlich wird aber auch Hr. Graichen mit der Aussage zitiert: „‘Der Preis 
für Emissionsmengen unter der EU-Klimaschutzverordnung ist grundsätzlich noch vollkommen 
ungewiss‘“. Die Preise seien − so der Artikel − letztlich eine Folge bilateraler Verhandlungen 
zwischen den EU-Ländern, wobei z.B. Bulgarien seine AEA ggf. wieder billig anbieten könnte.44 

                                     

40 Kurmayer, Teure Lücke? Deutschland wird EU-Klimaziele deutlich verfehlen, Euractiv, 22. August 2023. 

41 Vgl. Schriftliche Fragen mit den in der Woche vom 13. November 2023 eingegangenen Antworten der Bundesre-
gierung, BT Drs. 209409, 17. November 2023, S. 9. 

42 Schriftliche Fragen mit den in der Woche vom 25. März 2024 eingegangenen Antworten der Bundesregierung, 
Vorabfassung BT-Dr. 20/10863, S. 7. 

43 Kurmayer, Teure Lücke? Deutschland wird EU-Klimaziele deutlich verfehlen, Euractiv, 22. August 2023. 

44 Ebenda. 

https://www.euractiv.de/section/energie-und-umwelt/news/teure-luecke-deutschland-wird-eu-klimaziele-deutlich-verfehlen/
https://dserver.bundestag.de/btd/20/094/2009409.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/20/108/2010863.pdf
https://www.euractiv.de/section/energie-und-umwelt/news/teure-luecke-deutschland-wird-eu-klimaziele-deutlich-verfehlen/
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5. Konsequenzen bei Nichteinhaltung der Reduktionsverpflichtung 

Der Auftraggeber möchte schließlich wissen, welche Konsequenzen eintreten, wenn Mitgliedstaa-
ten trotz Gebrauchs der Flexibilitätsoptionen aus Art. 5 ff. ESR, insbesondere trotz des Erwerbs 
von AEA anderer Mitliedstaaten, ihre Reduktionsverpflichtungen nicht erfüllen. 

Insofern ist zunächst klarzustellen, dass die ESR keine Strafzahlungen für den Fall der Verfeh-
lung der jeweils auferlegten Emissionsreduktionsziele vorsieht.45 Vielmehr ist in Art. 8 und Art. 9 
ESR ein nichtmonetärer Maßnahmenkatalog vorgesehen. Diesbezüglich wird auf Ziff. 3.1. ver-
wiesen. 

Finanzielle Konsequenzen im Sinne einer Kostenwirksamkeit der Zielverfehlung durch rein nati-
onale Maßnahme können sich durch den Erwerb von AEA anderer Mitgliedstaaten gemäß Art. 5 
Abs. 4 ff. ESR ergeben (s. Ziff. 2.3 und Ziff. 4. dazu, dass die Kostenhöhe nicht im Voraus bzw. 
abstrakt bestimmbar ist).46 Der Parlamentarische Staatssekretär Michael Kellner wies in seiner 
Antwort auf die Frage des MdB Dr. Thomas Gebhart, wie viele Emissionszuweisungen die Bun-
desregierung nach der ESR gemäß der aktuellen Treibhausgasprojektionen zukaufen müsste, in 
der 162. Sitzung am 10. April 2024 darauf hin, dass die ESR den Mitgliedstaaten nicht vor-
schreibe, auf der Grundlage von Projektionsdaten AEA zuzukaufen (s. zudem Ziff. 3.2. zum Ziel 
der weiteren Verringerung der weiteren ESR-Verfehlung).47 

Schließlich ist darauf hinzuweisen, dass das Unionsrecht für verschiedene Akteure Klagewege 
für den Fall vorsieht bzw. vorschreibt, dass Mitgliedstaaten unionsrechtliche Verpflichtungen 
nicht einhalten, vgl. Art. 19 Abs. 1 UAbs. 2 des Vertrags über die Europäische Union (EUV), 
Art. 258 ff. des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV). Angesichts des 
begrenzten Zeitumfangs zur Erstellung dieses Sachstands kann weder eine umfassende Bewer-
tung der Statthaftigkeit der verschiedenen Verfahren48 noch eine Auswertung erfolgen, ob in der 
Vergangenheit bereits auf ESR-Verletzungen gestützte Rechtsmittel eingelegt wurden. Es sei an 
dieser Stelle lediglich darauf hingewiesen, dass Art. 258 AEUV die Kommission zur Erhebung 
einer Klage vor dem Gerichtshof der Europäischen Union ermächtigt, um eine mitgliedstaatliche 

                                     

45 Vgl. so schon (auch zur ESD): Fachbereich Europa, Sachstand, Zur Erreichung der EU-Emissionsreduktionsziele 
per 2020 und 2030 in den Sektoren der EU-Lastenteilung (EU Effort Sharing), PE 6 - 3000 - 017/19, 25. Februar 
2019, S. 5. 

46 In diesem Sinne verwendet etwa der Beitrag Kurmayer, Teure Lücke? Deutschland wird EU-Klimaziele deutlich 
verfehlen, Euractiv, 22. August 2023, den Begriff der „Strafe“ in Anführungszeichen.  

47 BT-Plenarprotokoll 20/162, S. 20843D-20844A. Vgl. in diesem Zusammenhang die im Beitrag von Kurmayer, 
Teure Lücke? Deutschland wird EU-Klimaziele deutlich verfehlen, Euractiv, 22. August 2023, wiedergegebene 
Aussage von Brigitte Knopf, stellvertretende Vorsitzende des Expertenrats für Klimafragen, dass niemand mit 
Sicherheit wisse, was passieren würde, wenn Deutschland mangels Verfügbarkeit nicht in der Lage wäre, aus-
reichende AEA-Mengen zu beschaffen. 

48 Vgl. etwa die Bedenken bei Peeters/Athanasiadou, The continued effort sharing approach in EU climate law: 
Binding targets, challenging enforcement?, RECIEL 2020, S. 201 (202 f.), mit Blick auf die Statthaftigkeit von 
Individualklagen vor nationalen Gerichten.  

https://www.bundestag.de/resource/blob/636076/ebcd57f881592ae75f82faca911e25eb/PE-6-017-19-pdf-data.pdf
https://www.euractiv.de/section/energie-und-umwelt/news/teure-luecke-deutschland-wird-eu-klimaziele-deutlich-verfehlen/
https://dip.bundestag.de/vorgang/zukauf-von-emissionszertifikaten-im-rahmen-der-eu-lastenteilungsverordnung-bis-2030/310674?f.deskriptor=Klimaschutz&rows=25&pos=14&ctx=d
https://www.euractiv.de/section/energie-und-umwelt/news/teure-luecke-deutschland-wird-eu-klimaziele-deutlich-verfehlen/
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Unionsrechtsverletzung feststellen zu lassen. Zu insofern relevanten Verletzungen des Unions-
rechts gehört insbesondere auch die aus Art. 4 Abs. 3 EUV, Art. 288 Abs. 3 AEUV folgende mit-
gliedstaatliche Pflicht zur ordnungsgemäßen Richtlinienumsetzung und -anwendung.49 Einer sol-
chen Klage im Rahmen des Vertragsverletzungsverfahrens ist ein Verfahren vorgeschaltet, das auf 
eine außergerichtliche Ausräumung von kommissionseitig erhobenen Vorwürfen zielt. Zudem 
liegt es grundsätzlich im Ermessen der Kommission, ob sie überhaupt ein Verfahren einleitet und 
erst recht, ob sie Klage erhebt.50 Sofern der Gerichtshof der Europäischen Union befasst wird und 
eine mitgliedstaatliche Unionsrechtsverletzung feststellt, kann dieser nach Maßgabe von Art. 260 
AEUV zur Zahlung eines Zwangsgeldes oder Pauschalbetrags verurteilt werden.51  

 

 

 

Fachbereich Europa 

 

                                     

49 Vgl. nur Cremer, in: Calliess/Ruffert, EUV/AEUV, 6. Aufl. 2022, Art. 258 AEUV, Rn. 2. 

50 Vgl. die Nachweise bei Cremer, in: Calliess/Ruffert, EUV/AEUV, 6. Aufl. 2022, Art. 258 AEUV, Rn. 42 ff. 

51 Vgl. zur ESR die entsprechenden Erwägungen bei Peeters/Athanasiadou, The continued effort sharing approach 
in EU climate law: Binding targets, challenging enforcement?, RECIEL 2020, S. 201 (209), nach deren Einschät-
zung es die Kernfrage sei, ob die Kommission ihr Ermessen dahingehend ausüben würde, gegen delinquente 
Mitgliedstaaten entsprechende Verfahren einzuleiten. Hingewiesen wird zudem auf die offene Frage, wie sich 
das Vorverfahren gemäß Art. 258 AEUV zu dem Verfahren aus Art. 8 ESR verhalten würde (vgl. ebenda, S. 208). 
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